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7» --
die Thäter mitaojähriger Kettenstraft belegt werden.

Würde endlich ein solcher Dieb recidiv, d. i., daß

rr eine zweyte Diebfahrl macht/ und ein oder mch-

rere erwachsene Stück Vieh les Tags oder Nachts

ab einer Alp oder Gemeinde treibt oder stihll, der

oder die sollen mit dem Tode bestrast werden.

Sollten aber die Waid und Alpendiebe mit bewafne-

ter Hand Vieh stehlen und abtreiben wollen / oder

wirklich abtreibe»/ so soll ein solcher Dieb vderDiede

ohne anders mit dem Tode bestrast werden.

6. Wer oder welche schmales Vieh/ das ist Kälber/

Schaaf/ Schwein u> dcrgl. ab einer Weide oder

Alp deS Tags entwenden / der oder diese sollen mit
-jähriger Ketlenstraffe belegt werden; geschieht die

Entwendung des Nachts, so soll eine 4jährige Ketten-

straft statt finden. Wird ein solcher Diebstahl znm

zweytenmal / sey es Tag oder Nacht, ohne Waffen
verübt / so soll eine 8jährige Kettenstraft Plaz haben.

Wird aber ein solcher Diebstahl mil Mordgewehren
ausgeübt / oder zum dritten und mehrmalen began-

gen/ so sollen der oder die Thäte»/ es sey die That Tag
oder NachtS geschehen/ mit dem Tode bestraft werden.

(Die Forts, folgt.)

Finanzministerium.
Anleitung in Betreff der Visierung der

Schuldtitel / Wechselbriefe u. ft w.
Für die Distriktsstatt Halter.

§. ». Wenn ein Bärger einen Visaschein für ange-
zeigte Summen und Gegenstände bey dem Distrikts-
statthafter begehrt/ ft soll dieser die Summe und den

Gegenstand zuerst auf den Theil des Registers linker
Hand/ und sodann auf jenen rechter Hand einschreiben/
diesen lezlcrn hernach unterzeichnen/ abschneiden, und
gegen Bezahlung der Visagebühe abgeben.

§. Die Visaschelne sollen alle, und zwar der Reihe
nach, wie sie der Distrikisstatthalter das ganze Jahr
hindurch ausferligt, numerirt werden.

§. z. Wenn eS dem Distriktsstatthalter scheint, der

Bürger könnte im Falle seyn, sich in Ansehung der

Summe, für welche er einen Visaschein begehrt, zu

irren,, so soll er diesem vorstellen, wie wichtig es sey,

dass die im Scheine verzeichnete Summe dem Inhalte
des Schuidlitels,,' es' möge einen schon gelchriebnen

Schnldiitti', oder die Vcheuug eines stuftnweijcn Slem-

pelbogens von vier Fr. betreffest, genau glcichlantcnd sty. '

§. 4. AZenn dieser Visaschein eine» vom Au6lar.de

gezogenen Wcchselbrief detrist, so soll sich der Distrikts»
statthafter den Wechselbrief vorweisen lassen, und die

darin verzeichnete Smnme nach ihrem ganzen Betrage
und nach der in dem Wechstlbrieft ftstgesczten Münzsorts
in dein Visascheine anzeigen.

Wenn der Wechsel in fremden Münzsorten ftstgestzt

ist, so sollen dirft, in Ansehung der Bezahlung der Vi-
sagebühr, in helvetischen Münzsorte», und zwar in Ge-

mäßhcit des unten stehenden Tarifs berechnet werde».

§. Wenn ein Bürger den ihm vom Distciktsfiatt--
Halter abgegebenen Visaschein verlegen oder verlieren

würde, ehe er Gebrauch davon gemacht hätte, so kaun

ihm der Distriktsstatthalker einen andern, weicher in
allen Stücken und wörtlich wie der erste lauten, und

das gleiche Numero wie derselbe tragen soll, ansftrti»

gen, und eine Taxe von einem Basen für jede solche'

Copie, welches auch der Betrag der zu visircntcn Sums
wäre, für ftine Muhe beziehen.

6. Jeder Dlstriktsstatlhailer wird den i?tcn jedes

Monats in die, auf dem Theile seines Registers linke?

Hand befindlichen Columnen, den durch ihn bezogenem

Betrag, unb zwar die Visa von 4 Batzen oder minder
in die eine, und jene von mehr denn 4 Batzen m die

andere Cvlumne eintrage» ; er wird sie zusammenziehen

unb den betreffenden Betrag samt einer unterschriebenen!

und dir Numero's und Summen anzeig ente!» Abschrift
davon dem Distriktseinnehmer vom izten zum -ostew
desselben Monats zustellen, welcher alles, nach den ihm
von dem Dlstriklsgerichtschreiber eingehändigten Not?
und Visascheinen untersuchen und bennrhren, und dem

Distriktsstatthaller die ihm durch den Art. >c>8 des Be?
schlusses vom roten Hornung zugestandenen Taxen gegcw

Quittung auszahlen wird.

(Hier folgt der Tarif des Verhältnisses der fremdem
Münzen zu den helvetischen, den wir in N.
S. r.287, 88 bereits lieferten.)

Für die Distrikts g er ichtschreiber:
j. 7. Die Distriktsgerichtschreiber, welche zufolge de?

Art. Z2 und 44 des Beschluzfts vvm ic>. Hormmgi
Gegenstände, die dem Visa an Stcmpelstalt unterwot»'
ftn sind, zu visiren haben, sollen dabey fvlzendexmagew
verfahren:

5, 8. Bey jedem ihnen von einem Bürger zum Visierm
vorgelegten Schuldtite! soll immer der vom Distrikts
statthafter ausgefertigte betreffende Vlsajche»! bryistgeit;>
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sic Men ihr Nisg atff. dnn,Ort, welchen ihnen der Ve°
sitzer auf der Vorder - oder Hinterieice des Schuldtitels
dazu anweisen wird, ohne den Inhalt des Titeis, wo,
ferne es der Bürger nicht ausdrücklich an sie fodert,
rinzu sehen, beysetzen.

§. y, So oft ei» Bürger ihnen mehrere Schuldtite!
zugleich, samt den zu jedem derselben gehörigen Visa,
scheinen vorlegen und begehren wird, daß der Inhalt
dieser Schuldtitcl nicht eingesehen werte, so sollen die

Gcrichlschràr ihm vorstellen, wie wichtig es sty, daß

jeder Titel das gehörige Visa erhalte, und sie sollen ihn
einladen, sie sechsten noch einmal durchzusehen und zu
bewahren, damit keine Verwechslung statt habe.

Das Visa auf die Schuidlitel soll lauten, wie folgt:
Iffro. ;2. Visirt für die Summe von Franken

lDce^tnulenck liebenftcmàt, und empfangen Fr.
Vtz. sieben. In Leen, den des Monats
im Jahre

Iff. Iff. Distriktsgerichtschreiber.

§. 10. So oft den Gerichtschrcibern ein Visaschein
fäch elten / ui dem Art. r;. des Gesetzes vom »5. Dec.
angezeigtön Falle befindlichen Schuldtite! vorgelegt wird,
so werden sie einen Emvfangschein folgenden Inhalts
dafür ausstellen l

Einstweilige Quittung zur Einwechslung

gegen das Visa eines den: Bürger Iff. zugehörige!,

Schuldtireis von Fr. für welches Visa bezahlt

worden Fr. Btz. In den Tag des

Wonais des Jahrs
Iff. Distriktsgerichtschreiber.

Wenn diese einstweilige Quittung samt dem betreffen,
den Schuldtite! dem Gcrichtschreid'cr zur Einwechselung

gegen das eigentliche Visa zurückgebracht wird, so sol!

cr tie Gleichförmigkeit des Datums, der Summe und
des Namens deS Eigmthümcrs nach dem Schuldtitcl
vergleichen und bewähren, uad wenn er alles in der

Ordnung'siudet, so soll er, und zwar unter dcni gleichen

Numero welches tue einstweilige Quittung hatte, den

Schuldtitcl, visircn, wie folgt:
Isiro. Visirt die Summe von Ar. für

welche schon den Tag deS Monats des

Jahres auf die einstweilige und heute gegen das

Gcgenwäriige eiftgewechfcitc Quittung Fr. Btz.
als Kisagebühr empfangen worden. In den

des Monats des Jahrs
5ff.' Iff. Distriktsgerichtschreiber.

Im Falle, daß .der SchuidMl, surzwckchm .das

eigentliche Visa begehrt wird nicht mlt der einstwâ
gen Quittung übereinstimmen würde, soll der Distrikts«
genchtfcyreiber das Visa verweigern.

re. Das Visa für andere Gegenstände als für
Schuldtite!, muß ebenfalls mit Vorweisung des Visa,
schrins des D'istrittsstatthqltcrS begehrt werden.

'
»

12. Das Visa für die vom Auslande auf Hcloe«
tien gczog-ueu Haadelseff.kten soll, nach geschehener

Vergleichung der auf den Effekten stipulirw» Summe
gegen diejenige, die im Vffaschcine ausgedrückt ist, bey-
gcßjl werde»,. und lauten wie folgt:

Visirc an Stempelst«« gegen einen Visaschcin Iffro.
In, ben Tag des Monats

des Jahrs
Iff. Iff. Distriktsgerichtschreiber..

§. iz. Das Visir auf das, zur Stipulation bec die
Summe von Fr. 4000 übersteigenden Scdulttitcl de,
stimmte, Sttmpelpap.-er von Fr. 4, soll immer nach
runden Summen von Fr. >oo ftstgefezt werden; z.B.
für eine Stipulation von Fr. 4050, soll das Visa von
Fr. 100 s und sûr eine von Fr. 4?'8 cm Visa vsn Fr. '

400 bezahlt werden u. s. w. ; für die Commerzeffekle
und für die auf 6 Monate oder kürzer gestellten Schuld,
tttel von Fr. 25000, soll das Visa immer in runden
Summen von Fr. 1000 beygesezt werden.

Diese Visa sollen lauten wie folgt:
Iffro. ;4. V'.sirt far die Summe von Fr. I),ey,

huncleil vier unck ckreiltig über den Stempel, für weis s

chen bezahlt worden Fr. Lee'/, rmck Vtz. Vier, àau
den des Monats des Jahrs

Iff. Iff. Distriktsgerichtschreiber.
§. lg. Alle V-sa, so wie die einstweiligen Quittun,

gen, sollen immer daS gleiche Numero, wie der betref»
sende, vom Dîstâtsstalthaiter ausgeftrtiM Visascheà
trag!«.

§. -5. Die Gerichtschrcibcr werden aste Visa die sie

beysetzen, i» ein Register mit dein Numeeo dem Da-
tum und der Summe einschreiben, und den -roste« ledes c.
Monats dem Distctktsciimehmcr emc Abschrift dieses Re.
gisters vom?osten des vergangenen Monats an,', samt
den ihnen übergebcnen Visaschemen zustellen; der Di«
strftiscinnehmer wird ihnen nach geschebenebBewähruftz
und Vergleichyng mit den Rechnungen der Distrikts,
statthafter, die chncn im Art. 10Z des Beschlusses vom
roten Hornling zugestandene Taxe auszahlen.

Verur den szsten Horuuug r^yr.
Der Finanzmiaistcr,

Roth.pletz. - ;
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